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Warum ist eine Vorsorge-Kur so wichtig?

Ein pflegebedurftiges oder behindertes Kind bedeutet grof3e Verantwortung und oft
korperliche und seelische Hochstbelastung. Durch die deutlich héheren Belastungen kénnen
erhebliche Konfliktpotentiale, Partnerschaftsprobleme und Probleme mit gesunden
Geschwistern entstehen. Die eigene Firsorge der Eltern wird meist hintenan gestellt.

Vorsorge-Kuren starken Mutter und Vater darin, den Familienalltag zu meistern und stellen
die Gesundheit der Eltern in den Mittelpunkt. Zeit haben fir sich alleine, Zeit fir den Partner
oder die Partnerin, Zeit ohne Kind, Zeit ohne Pflege — eine Auszeit fur pflegende Eltern ist
wichtig, um die Perspektive zu wechseln und sich selbst und ggf. die Partnerschaft zu
pflegen.

Was ist eine Mutter-Kind-Kur oder eine Vater-Kind-Kur?
Oder Eltern-Kur?


https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDWarum ist eine Vorsorge-Kur so wichtig?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDWas ist eine Mutter-Kind-Kur oder eine Vater-Kind-Kur? Oder Eltern-Kur?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDKönnen Sie Ihr Kind mit Behinderung mit zur Kur nehmen?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDWelche Voraussetzungen gibt es?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDWer finanziert die Kur?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDTipps für die Beantragung Ihrer Kur
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/3146/edit#anchorIDWo finde ich Beratung?

Es gibt spezielle Kuren nur fir Mutter oder nur fur Véater oder auch in Elternbesetzung. Diese
Kuren sind Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Es wird unterschieden
zwischen Vorsorge-Kuren zur Vorbeugung von Erkrankungen und medizinischen Reha-
Malinahmen bei bereits bestehenden Erkrankungen.

Die Kuren werden in Kliniken durchgeftuihrt, die besondere Anforderungen erfillen, z.B.
medizinisch-therapeutische Angebote fur pflegende Erwachsene oder Gesprachskreise mit
anderen Pflegepersonen.

Eine solche Kur kann alle 4 Jahre beantragt werden. Bei chronischen Erkrankungen oder
Schwerst-Behinderungen der Kinder ist eine Kur fur pflegende Mutter und Vater durch die
besondere Belastungssituation sogar alle 2 Jahre mdglich.

IGanz wichtig: Selbst wenn pflegebedirftige Kinder mit in Kur fahren - im Mittelpunkt einer
Vorsorge-Kur stehen die Mitter oder Vater selbst. Steht dagegen die Behandlung lhres
Kindes im Vordergrund, kann eine Kinderkur sinnvoll sein. Die Begleitung durch einen
Elternteil ist grundsétzlich moéglich, die Kostentiibernahme hangt aber von der individuellen
Situation ab.

Kdnnen Sie Ihr Kind mit Behinderung mit zur Kur
nehmen?

Grundsatzlich durfen Kinder bis zwolf Jahre an einer Kur teilnehmen. In besonderen Féallen
auch bis 14 Jahre, insbesondere wenn eine anderweitige Betreuung nicht sichergestellt
werden kann. Fur Kinder mit Behinderung gelten jedoch keine Altersgrenzen, sie kdnnen in
jedem Alter mitgenommen werden. Sie erhalten bei Bedarf notwendige Therapien und
Behandlungen.

Ob Sie Ihr Kind mit Behinderung mitnehmen oder nicht, kann entscheidend sein fiir die
Auswahl einer geeigneten Kurklinik. Die Wahl der Klinik hangt ab von den Bedurfnissen der
Vater und Matter, dem Betreuungs- und Forderbedarf der Kinder mit oder ohne Behinderung,
der Art und Schwere der Erkrankung und sonstigen Themen (z.B. Alleinerziehende,
Trennung, Tod).

+Tipp: Wenn Sie ein behindertes Kind mit zur Kur nehmen, kann es sein, dass nur wenige
Kliniken ein geeignetes Angebot vorhalten. Diese sind sehr gefragt und haben oft nur
begrenzte Kapazitaten. Daher ist eine frihzeitige Planung sehr wichtig.



Welche Voraussetzungen gibt es?

Die gesundheitlichen Probleme und die persénlichen Umstande von Muttern und Vatern
konnen sehr vielfaltig sein. lhre Hausarztin oder Ihr Hausarzt hilft Ihnen, die medizinische
Notwendigkeit einer Kur zu begriinden. Die Beschwerden kénnen zum Beispiel sein:

e Erschopfung und Schlaflosigkeit
Depressionen, Uberforderung
Angststérungen

Ruckenbeschwerden, Bandscheibenvorfall
Bewegungsmangel, Ubergewicht

Die Beschwerden missen mit Belastungen durch die Verantwortung als pflegende Mutter
oder pflegender Vater zusammenhangen. Eine typische Belastung ist beispielsweise die
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

Wer finanziert die Kur?

Die Kosten einer Kur werden von der Krankenkasse tbernommen, auch fir die begleitenden
Kinder. Voraussetzung ist, dass die Kur medizinisch notwendig ist. Es bleibt ein Eigenanteil
von 10 Euro pro Tag. Kinder missen den Eigenanteil nicht zahlen. Und Familien mit
niedrigem Einkommen kdnnen ganz von der Zuzahlung befreit werden.

Tipps fur die Beantragung lhrer Kur

Wie die generelle Beantragung einer Vorsorge-Kur ablauft, haben wir hier in einem
gesonderten Artikel zusammengestellt. Die Beantragung einer Mutter-Vater-Kur mit einem
behinderten Kind erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Fur das Kind werden zusétzliche
Unterlagen ausgefullt.
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Hier mdchten wir Ihnen noch ein paar hilfreiche Tipps mitgeben:

e Sie konnen die Kurklinik auswahlen, die am besten zu Ihnen passt, denn bei der
Auswahl haben Sie ein gesetzlich verankertes Wunsch- und Wabhlrecht.

e Wenn ein Kind mit Behinderung Sie begleitet: es gibt Kliniken mit Pflege- und
Spezialbetten, mit behindertengerechten Raumlichkeiten fir Rollstuhlfahrer:innen, mit
therapeutischem Bewegungsbad oder fur besondere Krankheitsbilder wie Autismus.
Lassen Sie sich in einer Kur-Beratungsstelle beraten.

e Wenn lhr Kind auf spezielle &rztliche Versorgung angewiesen ist, informieren Sie sich
bei der Kurklinik, ob diese vor Ort gesichert ist, oder ob es Facharzt:innen oder
Spezialkliniken in der Nahe gibt.

e Manchmal ist eine kleine Kurklinik mit familiarer Atmosphéare eine gute Wahl. Kinder,
die Struktur und ein ruhiges Umfeld brauchen, sind hier besser aufgehoben.

¢ Einige wenige Kliniken nehmen auch erwachsene Kinder mit Behinderungen auf. Die
Aufnahme ist dort mit langen Wartezeiten verbunden. Lassen Sie sich friihzeitig
beraten.

e Wenn lhr Arzt oder lhre Arztin eine Kur verschreibt, muss Ihr Arbeitgeber, Ihre
Arbeitgeberin Sie dafur freistellen. Das heil3t: Sie mussen fur die Kur keinen Urlaub
nehmen, aber die Arbeitgebenden informieren.

e Fur manche Mutter oder Véter ist eine Kur ohne Kind besonders geeignet. Dann kann
unter bestimmten Voraussetzungen eine Unterstitzung fur die Haushaltsfiihrung und
Kinderbetreuung beantragt werden. Auch diesen Antrag stellt man bei der
Krankenkasse.

¢ Viele Kur-Antrage werden beim ersten Mal von der Kasse abgelehnt. Lassen Sie sich
nicht ermutigen und legen Sie Widerspruch ein. Wie das geht, erfahren Sie hier. In den
meisten Fallen genehmigt die Kasse den Antrag dann im zweiten Anlauf.

Wo finde ich Beratung?

In NRW gibt es fast 100 Kurberatungsstellen bei Wohlfahrtsverb&nden wie der Caritas, der
Diakonie, der AWO oder dem Deutschen Roten Kreuz. In der Datenbank des
Pflegewegweiser NRW finden Sie hier eine Beratungsstelle ganz in Ihrer Wohnort-Nahe.
Kur-Beratungsstellen beraten zu lhrer speziellen familiaren Situation, organisieren die
Versorgung der pflegebedirftigen Zu- und Angehdrigen, suchen nach geeigneten Kliniken
und helfen beim Kur-Antrag und ggf. auch beim Widerspruch.

Alternativ kbnnen Sie sich auch bei einer Beratungsstelle des Muttergenesungswerk beraten
lassen [externer Link].
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